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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit 064/21 

Geschäftszeichen: 

12 - MZ 

Beteiligte Ämter:   

Rechnungsprüfungsamt 
Stadtkämmerei 

Datum: 

16.12.2020 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Ausschuss für Sport und Freizeit Ö Vorberatung 28.04.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der Tourismuskonzeption 
- Priorisierung der Projekte - 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die Priorisierung der Maßnahmen aus der Tourismuskonzeption 
gemäß Vorschlag der Verwaltung. Die Verwaltung wird beauftragt, für die einzelnen Projekte 
ein Konzept zu erarbeiten und die Kosten zu ermitteln. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Amt 12 (Abt. Tourimus) 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Gemeinderatsbeschluss vom 18.04.2019 zur Beauftragung der Erstellung einer 
Tourismuskonzeption (Drucksache Nr. 044/18) 
Beschluss der Tourismuskonzeption durch den Gemeinderat am 11.11.2020  
(Drucksache Nr. 136/20) 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Um der Bedeutung des Wirtschafts- und Standortfaktors Tourismus gerecht zu werden, 
wurde eine Tourismuskonzeption für Weinheim beauftragt. In seiner Sitzung vom 11.11.2020 
hat der Gemeinderat die vom Fachbüro tourismus plan b vorgestellte Tourismuskonzeption 
verabschiedet und an den Ausschuss für Sport und Freizeit verwiesen, der eine Priorisierung 
der vorgeschlagenen Maßnahmen zum finalen Beschluss durch den Gemeinderat erarbeiten 
soll.  

Die Tourismuskonzeption enthält einige Vorschläge, die bereits von der Verwaltung 
bearbeitet werden und bewusst nicht in die nachfolgende Auflistung mit eingeflossen sind wie 
z.B. ein Hotelneubau oder der gewünschte Wohnmobilstellplatz. Fokus bei der Auswahl der 
Projekte ist eine Steigerung der Zahl der Übernachtungsgäste und damit optimierte 
Bettenauslastung der Übernachtungsbetriebe. 

Aufgrund des geänderten Reiseverhaltens sieht die Verwaltung als höchste Priorität eine 
Digitalstrategie für den Tourismus mit den Projekten 

 Weinheim App 

 Aktualisierung der Webpräsenz unter Berücksichtigung der definierten Erlebniswelten 

 Digitale Infostelen an den Standorten Bahnhof, Marktplatz, Gerberbachviertel und 
Schlosspark 

die natürlich auch eine Verzahnung der Teilprojekte miteinander beinhaltet und in 
zahlreichen Projektvorschlägen steckt. 

 

Aus den über 300 Vorschlägen des Gutachtens haben darüber hinaus für die Verwaltung 
vorrangige Priorität: 

 

 Beschilderung der Wege zu den Burgen   

 Ausarbeitung und Beschilderung von Rundwanderwegen in Weinheim und den 
Stadtteilen 

 Shuttle-Bus an den Wochenenden zu den Burgen (evtl. Finanzierung Klimaschutz?) 

 Wasserturm Fa. Freudenberg: Kindermuseum mit Grüffelo und Janosch 

 Grüne Meilen: Modifikation des bestehenden Konzepts in Richtung „mit allen Sinnen 
erleben“  
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 Museum der Stadt: Ausbau des Themas Leder inkl. multimedialer Aufbereitung 
und Verbindung zum Gerberbachviertel  

 Ingrid Noll Pfad  

 Grüffelo-Pfad  

 

Alle Projekte sollen von aktiven touristischen Akteuren begleitet und durch regelmäßige 
runde Tische auf eine breite Basis gestellt werden. 

 
 

Alternativen: 

Keine 

 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Umsetzung der Projekte nach Priorisierung im Rahmen der im Haushalt zur Verfügung 
stehenden Mittel. 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Tourismuskonzeption Weinheim 2020 

2 Weinheim führt 2021 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die Priorisierung der Maßnahmen aus der Tourismuskonzeption 
gemäß Vorschlag der Verwaltung. Die Verwaltung wird beauftragt, für die einzelnen Projekte 
ein Konzept zu erarbeiten und die Kosten zu ermitteln. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Klimaschutz, Grünflächen und technische Verwaltung 065/21 

Geschäftszeichen: 

60/Ehmsen 

Beteiligte Ämter:   

Amt für Immobilienwirtschaft 
Bürger- und Ordnungsamt 
Stabsstelle Recht 

Datum: 

26.03.2021 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Ausschuss für Sport und Freizeit Ö Vorberatung 28.04.2021 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 12.05.2021 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Rechtsverordnung für den Waidsee 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 1 beigefügte Rechtsverordnung der Stadt 
Weinheim über die Benutzung des Waidsees. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Amt 60 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

Keine 
 
 

Beratungsgegenstand: 

1. Erläuterung einzelner Vorschriften der Rechtsverordnung  

Die seit dem 01.05.2002 geltende Rechtsverordnung für den Waidsee soll an einigen Stellen 
den aktuellen Verhältnissen angepasst werden. Die Änderungen werden im Folgenden 
aufgeführt. Zudem wird begründet, weshalb einzelne Regelungen geändert oder neu 
aufgenommen werden.  

 

§ 1 Geltungsbereich 

Hier wird klargestellt, dass die Rechtsverordnung für den See und seinen Uferbereich gilt. 
Der Geltungsbereich wird nun verbal beschrieben, damit er auch ohne Karte bestimmt 
werden kann. 
Die mit Büschen und Bäumen bewachsenen Uferrandstreifen sind als besonders 
geschütztes Biotop eingetragen. Die Rechtsverordnung soll dem Schutz dieses Biotops 
dienen.  

 

§ 2 Gemeingebrauch am Gewässer 

Das Wassergesetz zählt gewisse Handlungen zum Gemeingebrauch, z. B. das Baden, das 
Fahren mit kleinen Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft und die Nutzung als Eisbahn. Der 
Gemeingebrauch kann aber aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der 
Ordnung des Wasserhaushalts, der Sicherstellung der Erholung, des Schutzes der Natur 
oder der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch 
Rechtsverordnung eingeschränkt werden. Das wird mit dieser Rechtsverordnung umgesetzt.  

So gibt es mehrere Gründe, das Baden nur im Bereich des Strandbads zuzulassen:  

 Im Strandbad gibt es eine Badeaufsicht und Sanitäranlagen. 

 Die übrigen Uferbereiche sind nicht befestigt. Hier ist der Einstieg in den See unsicher, 
zum Teil befinden sich dort nur schlecht sichtbare Uferbefestigungen wie Holzpfosten 
oder Steinquader, an denen man sich verletzen kann. Zudem gibt es hier Untiefen mit 
steil abfallendem Untergrund. 

 Im Uferbereich außerhalb des Strandbads ist viel Sediment abgelagert. Geht hier jemand 
ins Wasser, wird das Sediment aufgewirbelt, was zu einer Verschlechterung der 
Wasserqualität führt und den Bemühungen der Stadt zur Entphosphatung entgegenläuft.  

 Beim Betreten der Uferbereiche werden die dortige Vegetation sowie die wildlebenden 
Tiere und damit das besonders geschützte Biotop gestört. 

 Sollte das Baden außerhalb des Strandbads zugelassen werden, müsste die Stadt 
sicherstellen, dass hier die Verkehrssicherheit gewährleistet ist.  
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Ausnahmen bestehen für die Anrainervereine für deren Schwimmtraining sowie für Sonder- 
und Schulveranstaltungen. 

Aus den gleichen Gründen wird auch das Einsetzen von Booten, Windsurfbrettern und 
Stand-up-Paddelingboards reglementiert. Die bisher schon bestehenden Rechte für die 
Anrainervereine bleiben bestehen. 

Auch für Taucher gibt es Zugangsbeschränkungen. Ausnahmen sind für Vereine möglich, die 
auch außerhalb der Öffnungszeiten des Strandbads über diesen Bereich ihre Tauchgänge 
starten können.  

Die Stellen, wo geangelt werden darf, sind im Fischerei-Pachtvertrag mit dem Badisch-
Unterländer-Angelsportverein festgelegt. 

Auf Wunsch einiger Hundehalter schlagen wir vor, das Baden von Hunden in einem 
definierten Bereich am Westufer zuzulassen. Hier befindet sich ein befestigter Zugang bis 
fast an den See. Mit dieser Möglichkeit soll verhindert werden, dass Hunde an anderen 
Bereichen ins Wasser gelassen werden.  
 

§ 3 Nutzung des Seeuferbereichs 

Das Betreten der mit Gehölzen bewachsenen Flächen wird untersagt, damit die hier 
vorhandenen Biotope geschützt werden. Derzeit ist die Vegetation an einigen Stellen gestört. 

Bisher ist das Lagern außerhalb des Strandbads verboten. Allerdings wird es schon 
jahrelang auf der Wiese auf der nördlichen Halbinsel geduldet. Da es sich bei dieser Wiese 
nicht um ein geschütztes Biotop handelt, soll hier tagsüber das Sonnenbaden erlaubt 
werden. Damit kann die Wiese auch zu Zeiten genutzt werden, wenn das Strandbad nicht 
geöffnet ist oder jemand gar nicht schwimmen gehen möchte. Das Baden von diesem 
Bereich aus bleibt aber verboten.  

Es wird klargestellt, dass sowohl Lagerfeuer als auch Feuer zum Grillen und das Shisha-
Rauchen verboten sind.  

Das Fahren mit motorisierten Fahrzeugen im Geltungsbereich der Rechtsverordnung ist 
grundsätzlich untersagt. Ursprünglich war auf dem Seeuferrundweg auch das Radfahren 
verboten, was man noch der alten Beschilderung entnehmen kann. Später wurde es 
zugelassen und ein kombinierter Geh- und Radweg ausgewiesen. Dies ist nicht zulässig, 
denn die hierfür erforderliche Wegbreite ist nicht vorhanden. Danach müssen kombinierte 
Geh- und Radwege eine Mindestbreite von 2,50 Meter haben, wenn ein Einbahnverkehr 
zugelassen ist, besser sogar 3 Meter. Auf dem Seeuferweg gibt es sehr unterschiedliche 
Wegbreiten. So haben vor allem die noch asphaltierten Wegestrecken eine Breite von etwa 
2,50 Meter.  

Der Seeuferweg kann aber als Fußweg ausgeschildert werden mit dem Zusatz 
„Fahrradfahren frei“. In diesem Fall sind die Fußgänger bevorrechtigt und die Radfahrer 
müssen Rücksicht nehmen. Allerdings kann diese Regelung kaum vom 
Gemeindevollzugsdienst kontrolliert werden.  

Mit der Rechtsverordnung kann Radfahren zum Schutz der Fußgänger auch komplett 
untersagt werden. Um das Verbot wirksam durchzusetzen, wären an den Zugängen zum 
Seeuferweg entsprechende Barrieren aufzustellen. Radfahrer können über den Hammerweg, 
die Waidallee und den Seeweg ausweichen.  

Das Abstellen von Kraftfahrzeugen ist innerhalb des Geltungsbereichs nur auf den 
Parkplätzen der Vereinsgelände zulässig. Weitere Parkplatzflächen liegen nicht im 
Geltungsbereich der Rechtsverordnung.  
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Das Waschen von Kraftfahrzeugen ist nicht mehr als Verbotstatbestand enthalten, da es 
bereits nach der Polizeiverordnung verboten ist. 

 

§ 4 Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung von Wasserfahrzeugen 

Diese Vorschrift wurde aus der bisherigen Rechtsverordnung übernommen und um Stand-
up-Paddling ergänzt. 

 

§ 5 Ausnahmen 

Da in der Rechtsverordnung nicht alle Fälle geregelt werden können, gibt es eine Regelung 
für Ausnahmen.  

 

§ 6 Ordnungswidrigkeit 

Um die Verbote der Rechtsverordnung durchsetzen zu können, ist die Möglichkeit der 
Ahndung mit Bußgeldern erforderlich.  

 
 

Alternativen: 

Einzelne Vorschriften können abgeändert oder gestrichen werden. 
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Der Beschluss der Rechtsverordnung hat keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen. 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Rechtsverordnung für den Waidsee neu 

2 Rechtsverordnung für den Waidsee vom 01.05.2002 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 1 beigefügte Rechtsverordnung der Stadt 
Weinheim über die Benutzung des Waidsees. 

gezeichnet gezeichnet 

Manuel Just Dr. Torsten Fetzner  
Oberbürgermeister Erster Bürgermeister  
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1

Rechtsverordnung der Stadt Weinheim
über die Benutzung des Waidsees

Aufgrund von § 21 Abs. 2 des Wassergesetzes Baden-Württemberg vom 03.12.2013
(Gbl. S. 389), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GBl.2020, Nr.
46, S. 1233, 1248)), hat der Gemeinderat als Ortspolizeibehörde in seiner Sitzung am
      folgende Rechtsverordnung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Rechtsverordnung gilt für den Waidsee und seinen Uferbereich auf der
Gemarkung Weinheim.

(2) Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück Flst.Nr. 13840 Gemarkung
Weinheim.
Die Grenzen des Geltungsbereichs sind in der als Anlage 1 beigefügten Karte rot
eingetragen, die Bestandteil dieser Rechtsverordnung wird.

Der Geltungsbereich wird begrenzt im Norden durch den Hammerweg, im Westen
durch die BAB 5, im Süden durch landwirtschaftliche Grundstücke, im Osten vom
Grundstück des Miramars und des Parkplatzes von Miramar und Strandbad.

(3) Die Bestimmungen der Rechtsverordnung dienen dem Schutz der Natur, der
Regelung der Nutzungsinteressen am See, der Konkretisierung des Rechtes auf
Gemeingebrauch, der Sicherstellung der Erholung sowie der Abwehr von Gefahren
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
Insbesondere soll das um weite Teile des Waidsees bestehende
geschützte Biotop nach § 30 Naturschutzgesetz vor Beeinträchtigungen durch
intensive und ungesteuerte Nutzungen geschützt werden, damit soll der Bestand
erhalten und eine artgemäße Entwicklung sichergestellt werden.

§ 2
Gemeingebrauch am Gewässer

(1) Das Baden ist ausschließlich innerhalb des durch Bojenketten gekennzeichneten
Bereichs des Strandbads und nur während der Öffnungszeiten des Strandbads
erlaubt. Die Haus- und Badeordnung für das Strandbad gilt für den allgemeinen
Badebetrieb und ist gesondert zu beachten. Bei Sonder- oder Schulveranstaltungen
oder Nutzung durch bestimmte Personengruppen (Vereine oder andere
Gemeinschaften) können Ausnahmen zugelassen werden. Den am Waidsee

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 065/21
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ansässigen Vereinen ist von ihrem Vereinsgelände aus Schwimmtraining unter
eigener Aufsicht erlaubt.

(2) Die Nutzung von Schlauchbooten, Luftmatratzen und anderen aufblasbaren
Großspielgeräten ist nur innerhalb des durch Bojenketten gekennzeichneten
Bereichs (bis ca. 20 m Wassertiefe) des Strandbads erlaubt.

(3) Das Einsetzen von motorbetriebenen Booten ist nicht gestattet, eine Ausnahme gilt
für Rettungsboote.
Das Einsetzen von Booten ohne eigene Triebkraft (z. B. Ruder-, Tret-, Paddel-
sowie Segelboote), Windsurfbrettern oder Stand-up-Paddlingboards ist vom
Gelände des Weinheimer Wassersportclubs WWSC`70 e. V. im Rahmen der
Vereinsnutzung erlaubt.
Das Einsetzen von Ruderbooten ist vom Gelände des Badisch-Unterländer-
Angelsportvereins 1892 Weinheim e. V. im Rahmen der Vereinsnutzung erlaubt.

Im Übrigen ist das Einsetzen von Windsurfbrettern oder Stand-up-Paddlingboards
nur über die im Strandbad ausgewiesene Wasserstraße zum Wassersportbereich
(nördlicher Strandbereich) während der Öffnungszeiten des Strandbads erlaubt. Die
gesondert für das Strandbad geltende Haus- und Badeordnung ist zu beachten.

(4) Segelboote sind nur bis zu einer Länge von 5,20 m zugelassen. Das Befahren des
Sees mit Booten, Windsurfbrettern und Stand-up-Paddelingboards kann aus
Gründen der Sicherheit eingeschränkt oder ihre Anzahl begrenzt werden.

(5) Der Ein- und Ausstieg zum Tauchen mit Atemgeräten ist während der
Öffnungszeiten des Strandbads im dort ausgewiesenen Bereich (südlicher Bereich
am Zaun zum Miramar) mit Tauchschein zulässig. Die jeweils gültige Haus- und
Badeordnung des Strandbads ist gesondert zu beachten. Für Vereine können
Ausnahmen zugelassen werden.
Für Mitglieder des Tauchclubs Hohensachsen e.V., Seeweg 41, erfolgt der Zugang
über deren Vereinsgelände.

(6) Das Angeln ist nur mit Fischereischein und einer durch den Badisch-Unterländer-
Angelsportverein Weinheim e. V. (Fischereipächter) ausgegebenen Angelkarte an
den für das Angeln zugewiesenen Bereichen zulässig.

(7) Der Zugang von Hunden an und in den See ist nur an der gekennzeichneten
befestigten Stelle an der Westseite am Überlauf zwischen dem Biotop und dem
Waidsee erlaubt. Ansonsten ist das Tränken und Baden von Tieren verboten.

(8) Das Betreten einer Eisfläche auf dem See oder die Nutzung als Eisbahn ist
untersagt.

(9) Das Besteigen oder Festhalten an den Phosphoreliminierungsanlagen
(PELIKANEN) ist verboten.
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§ 3
Nutzung des Seeuferbereichs

Im Geltungsbereich dieser Rechtsverordnung sind folgende Handlungen untersagt:

1. Das Betreten der mit Gehölzen bewachsenen Flächen,
2. das Lagern, mit Ausnahme auf der Wiese auf der nördlichen Halbinsel in der Zeit

von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang,
3. das Entzünden und Betreiben offener Feuer zum Grillen oder als Lagerfeuer, auch

mit einem Grill oder einem Gefäß, wie z. B. Einweggrill, Feuerschalen usw. sowie
Sisha-Rauchen,

4. das Zelten,
5. das Fahren mit motorisierten und bespannten Fahrzeugen (ausgenommen

Krankenfahrstühle),
6. das Abstellen von Kraftfahrzeugen, mit Ausnahme auf den Parkplätzen der

Vereinsgelände,
7. das Abstellen von Wohnwagen,
8. das Laufenlassen von unangeleinten Hunden mit Ausnahme vom Betreten bis zum

Verlassen des Sees an der für Hunde vorgesehenen Stelle gemäß § 2 Abs. 7,
9. das Reiten,

10. das Füttern wildlebender Tiere,
11. der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen,
12. die Entnahme von Wasser und das Einbringen und Einleiten von Abwasser,
13. Abfälle, auch Hundekotbeutel und Kleinabfälle, wie Zigarettenstummel und

Kaugummis, außerhalb der vorgesehenen Abfalleimer zu entsorgen.

§ 4
Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung von Wasserfahrzeugen

(1) Über die Vorschriften dieser Rechtsverordnung hinaus haben die Benutzer*innen
des Waidsees alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, welche die allgemeine
Sorgfaltspflicht oder die berufliche Übung gebietet, um insbesondere

a. die Gefährdung oder Belästigung von Menschen,
b. Beschädigungen anderer Fahrzeuge oder Schwimmkörper, der Ufer und von

Anlagen jeder Art in dem Gewässer und an dessen Uferbereich,
c. eine Verunreinigung des Wassers oder eine sonstige nachteilige

Veränderung seiner Eigenschaften
zu vermeiden.

(2) Folgende Abstände sind einzuhalten:

a. mit in Fahrt befindlichen Segelbooten vom Ufer mindestens 30 Meter,
b. mit allen Wasserfahrzeugen und von erkennbar ausgelegten Angeln und

Netzen mindestens 5 Meter,
c. von Taucherkennungsbojen und sonstigen im Gewässer installierten

Anlagen mindestens 5 Meter.
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(3) Boote ohne Segel, Windsurfbretter und Stand-up-Paddelingboards dürfen sich in
Fahrt befindlichen Segelbooten nicht so weit nähern, dass diese zu einer plötzlichen
Änderung der Fahrtrichtung gezwungen werden. Boote ohne Segel oder
Windsurfbretter und Stand-up-Paddelingboards haben in Fahrt befindlichen
Segelbooten auszuweichen.

(4) Die Führer*innen von Wasserfahrzeugen wie Segelboote, sonstige Boote,
Windsurfbretter und Stand-up-Paddelingboards haben die Fahrregeln des Kapitels
6 der Binnenschifffahrtstraßen-Ordnung (Anlage zur Verordnung zur Einführung der
Binnenschifffahrtstraßen-Ordnung vom 16. Dezember 2011 (BGBl. 2012 I S. 2,
1666 ), zuletzt geändert durch Artikel 6 der Verordnung vom 31. Oktober 2019
(BGBl. I S. 1518) zu beachten.

(5) Die Eigentümer*innen von Segelbooten, Windsurfbrettern und Stand-up-
Paddelingboards dürfen die Boote bzw. Bretter nur solchen Personen überlassen,
die ausreichende Fähigkeiten zum Führen eines Segelbootes, eines Windsurfbretts
und Stand-up-Paddelingboards haben und denen die Ausweich- und
Sicherheitsvorschriften bekannt sind.

(6) In der Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang sowie bei gefährlichen
Wetterverhältnissen (z. B. Sturm, Gewitter oder Sichtbehinderung) sowie bei einer
Wasserqualität, die eine Gefahr für Leben und Gesundheit darstellt, ist das
Befahren des Sees mit Wasserfahrzeugen nicht gestattet.

§ 5
Ausnahmen

Die Ortspolizei kann von dieser Verordnung in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen,
sofern keine öffentlichen Interessen entgegenstehen.
Ausnahmen ergeben sich auch durch die mit den Anrainervereinen abgeschlossenen
Vereinbarungen für die Nutzung der Vereinsgelände.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 126 Abs. 1 Nr. 18 Wassergesetz handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 2 Abs. 1 außerhalb des festgelegten Bereichs badet
2. entgegen § 2 Abs. 2 Schlauchboote, Luftmatratzen und andere aufblasbare

Großspielgeräte außerhalb des genannten Bereichs nutzt
3. entgegen § 2 Abs. 3 motorbetriebene Boote mit Ausnahme von Rettungsbooten

nutzt oder Boote ohne eigene Triebkraft, Windsurfbretter und Stand-up-
Paddlingboards einsetzt

4. entgegen § 2 Abs. 5 taucht
5. entgegen § 2 Abs. 6 angelt
6. entgegen § 2 Abs. 7 Hunde baden lässt oder Tiere tränkt
7. entgegen § 2 Abs. 8 die Eisfläche betritt oder eine Eisbahn nutzt

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 065/21



Anlage 1

5

8. entgegen § 2 Abs. 9 die PELIKANE besteigt oder sich daran festhält
9. entgegen § 3 Nr. 1 die mit Gehölzen bewachsenen Flächen betritt

 10. entgegen § 3 Nr. 2 lagert, mit Ausnahme der Wiese auf der nördlichen
Halbinsel

 11. entgegen § 3 Nr. 2 auf der Wiese auf der nördlichen Halbinsel zwischen
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang lagert

 12. entgegen § 3 Nr. 3 offene Feuer entzündet oder betreibt oder Sisha raucht
 13. entgegen § 3 Nr. 4 zeltet
 14. entgegen § 3 Nr. 5 mit motorisierten oder bespannten Fahrzeugen fährt
 15. entgegen § 3 Nr. 6 Kraftfahrzeuge abstellt
 16. entgegen § 3 Nr. 7 Wohnwagen abstellt
 17. entgegen § 3 Nr. 8 Hunde unangeleint laufen lässt
 18. entgegen § 3 Nr. 9 reitet
 19. entgegen § 3 Nr. 10 wildlebende Tiere füttert
 20. entgegen § 3 Nr. 11 mit wassergefährdenden Stoffen umgeht
 21. entgegen § 3 Nr. 12 Wasser entnimmt oder Abwasser einleitet
 22. entgegen § 3 Nr. 13 Abfälle außerhalb der Abfalleimer entsorgt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

§ 7
Inkrafttreten

Die Rechtsverordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Die bisher gültige
Rechtsverordnung vom 01.05.2002 tritt an diesem Tag außer Kraft.

Weinheim, den

Manuel Just
Oberbürgermeister
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Betreff: 

Allgemeine Bestimmungen für die Überlassung und Benutzung der Sport-, Gymnastik- und 
Mehrzweckhallen und der offenen Sportstätten zur sportlichen Nutzung sowie für die 
Überlassung von Schulräumen der Stadt Weinheim 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt zum 01.09.2021 die Änderung der: 

1. „Allgemeinen Bestimmungen für die Überlassung und Benutzung der Sport-, Gymnastik- 
und Mehrzweckhallen und der offenen Sportstätten zur sportlichen Nutzung sowie für die 
Überlassung von Schulräumen der Stadt Weinheim“ entsprechend Anlage 1 

2. „Entgeltordnung für die außerschulische Belegung von Schulräumen“ entsprechend 
Anlage 2 

3. „Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten der Stadt Weinheim“ entsprechend 
Anlage 3 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
1 x Amt 14 
1 x Amt 20 
1 x Amt 40 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

zuletzt GR/78/07, GR/150/10 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Der Gemeinderat hat sich zuletzt im Juli 2007 mit den „Allgemeinen Bestimmungen für die 
Überlassung und Benutzung der Sport-, Gymnastik- und Mehrzweckhallen und der offenen 
Sportstätten zur sportlichen Nutzung sowie für die Überlassung von Schulräumen der Stadt 
Weinheim“ befasst. Im November 2010 wurde die Entgeltordnung für die Sportstätten im 
Rahmen neuer Sportförderrichtlinien letztmals angepasst. 

Die Inbetriebnahme des Schulneubaus der Zweiburgenschulen mit 3-fach Sporthalle erfolgt 
im September 2021. Um eine außerschulische Nutzung der Schulräume und Sporthalle zu 
ermöglichen, ist eine Anpassung der Entgeltordnungen erforderlich. Die Gebäude der Albert-
Schweitzer-Schule und Johann-Sebastian-Bach-Schule mit ihren jeweiligen Hallen sind ab 
diesem Zeitpunkt nicht mehr verfügbar. Sämtliche Asche-/Hartplätze wurden mittlerweile in 
Kunstrasenplätze umgewandelt, was ebenfalls einer Änderung bedarf. 

In den zurückliegenden knapp 14 Jahren haben sich zudem die Rahmenbedingungen an den 
Schulen bzw. deren Sporthallen verändert. Exemplarisch seien die „rauchfreie Schule“ und 
die Installation der Amokmeldeanlagen zu nennen. Es ist daher im Gesamtkontext sinnvoll, 
diese Entwicklungen ebenfalls in die „Allgemeinen Bestimmungen“ einzupflegen sowie 
redaktionelle Änderungen vorzunehmen. 

 

Entgelte: 

Angesichts der angespannten Haushaltslage der Stadt Weinheim hat die Verwaltung eine 
Erhöhung der Entgelte geprüft. 

Eine Überlassung von Schulräumen ist entsprechend der allgemeinen Bestimmungen in der 
Regel nur für Träger der Jugend- und Erwachsenenbildung sowie Weinheimer Vereine 
möglich. Die Sportstätten der Stadt Weinheim werden an ortsansässige Vereine im Rahmen 
der Sportförderung zu ermäßigten Kosten überlassen. Auswärtige zahlen höhere Entgelte.  

Pandemiebedingt leiden viele Vereine unter Einnahmeausfällen mangels 
Veranstaltungsmöglichkeiten und/oder Mindereinnahmen durch rückläufige Mitgliederzahlen. 
Eine Erhöhung der Entgelte für Weinheimer Vereine, die eine wichtige Rolle in der 
Stadtgesellschaft spielen, hält die Verwaltung diesen gegenüber aktuell für nicht vertretbar. 
Dies stünde auch im Widerspruch zu den Haushaltsberatungen, in denen der Gemeinderat 
u.a. sogar über „Corona Hilfen“ für die örtlichen Vereine diskutierte. Eine mögliche 
Entgelterhöhung für Weinheimer Vereine wurde daher nicht weiter geprüft. 

Hinsichtlich der Nutzungsentgelte für auswärtige Vereine wurde ein Abgleich mit den 
geltenden Regelungen der Umlandgemeinden durchgeführt. 
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 Zur besseren Darstellbarkeit wird bei den Sporthallen nur die Nutzungsgebühr pro 
Zeitstunde für eine einfache Sporthalle bzw. ein Hallendrittel aufgeführt. Ebenfalls dargestellt 
sind die Sätze des Rhein-Neckar-Kreises, dessen Sporthallen in der Maria-Montessori-
Schule sowie am Berufsschulzentrum von Weinheimer Vereinen als externe Nutzer belegt 
werden. Entsprechend der Sportförderrichtlinien erhalten diese einen Kostenausgleich, um 
eine Benachteiligung gegenüber der Nutzung einer Sportstätte der Stadt Weinheim zu 
vermeiden. Die aufgeführten Entgelte verstehen sich jeweils inklusive Mehrwertsteuer. 

 

 Sporthalle/Hallendrittel 
€/60 Min.  

Sportplatz 
€/60 Min.  

Stadt Weinheim 15,00 € 15,00 € 

Gem. Heddesheim keine Überlassung an Auswärtige keine Überlassung an Auswärtige 

Stadt Hemsbach 15,34 € Trainingseinheit: 15,34 € 
Spiel: 20,45 €  

Gem. Hirschberg * 5,00 € keine „Satzung“ 

Gem. Laudenbach keine Überlassung an Auswärtige keine Überlassung an Auswärtige 

Rhein-Neckar-Kreis 22,50 € keine Sportplätze  

* Die Verwaltung der Gemeinde Hirschberg hat im Gespräch angekündigt, die 
Gebührenordnung zeitnah überarbeiten zu wollen. 

 

Die Entgelte für die Nutzung der Sportstätten der Stadt Weinheim durch auswärtige Vereine 
sind - wie dargestellt - vergleichbar mit den Entgelten der Umlandgemeinden und können 
daher als angemessen betrachtet werden. 

Die Erträge aus der Überlassung der Sportstätten (THH 6, Produktgruppe 4241) beliefen sich 
zuletzt auf 32.351,66 € (2018) bzw. 37.616,37 € (2019). Die Überlassung an auswärtige 
Vereine hat hierbei nur einen marginalen Einfluss und liegt in der Regel jährlich bei einem 
dreistelligen Betrag. Eine Erhöhung der Entgelte würde vor diesem Hintergrund zu keiner 
wesentlichen finanziellen Verbesserung führen. 

Die Verwaltung schlägt daher in der Gesamtbetrachtung vor, die Nutzungsentgelte für 
auswärtige Vereine ebenfalls beizubehalten. 

 

Ausblick: 

Die Verwaltung wird die „Allgemeinen Bestimmungen für die Überlassung und Benutzung der 
Sport-, Gymnastik- und Mehrzweckhallen und der offenen Sportstätten zur sportlichen 
Nutzung sowie für die Überlassung von Schulräumen der Stadt Weinheim“ mit den 
zugehörigen Entgeltordnungen spätestens im zeitlichen Kontext mit der Fertigstellung des 
zweiten Sanierungsabschnitts der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule erneut in den 
Blick nehmen. Die Sporthalle erfährt durch die Sanierung qualitativ eine Aufwertung, die 
möglicherweise eine Anpassung der Entgelte sowie die Erhebung von Zuschlägen (bspw. für 
Küchennutzung, Tribünennutzung, Veranstaltungen mit Eintrittsgeld) rechtfertigt. Bis dahin ist 
zudem zu erwarten, dass sich die tatsächlichen Auswirkungen der andauernden Corona 
Pandemie auf die Vereine besser beurteilen lassen. 
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Alternativen: 

Eine Anpassung der „Allgemeinen Bestimmung“ und der dazugehörigen Entgeltordnungen ist 
erforderlich um eine außerschulische Nutzung der Zweiburgenschule und ihrer 3-fach 
Sporthalle zu ermöglichen. Alternativen sind diesbezüglich nicht vorhanden. 

Bei der Festsetzung der Nutzungsentgelte besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer 
Entgelterhöhung und der Einführung von Zuschlägen für bestimmte Nutzungen, um die 
finanzielle Situation der Stadt zu verbessern. Wie beschrieben empfiehlt die Verwaltung dies 
aufgrund der finanziell schwierigen Situation der Weinhemer Vereine nicht. 
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Eine Beschlussfassung entsprechend des Verwaltungsvorschlags hat voraussichtlich nur 
geringfügige Auswirkungen auf die im Haushaltsplan 2021 der Stadt Weinheim 
veranschlagten Erträge. 
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Allgemeinen Bestimmungen für die Überlassung und Benutzung der  
Sport-, Gymnastik- und Mehrzweckhallen und der offenen Sportstätten zur 
sportlichen Nutzung sowie für die Überlassung von Schulräumen der Stadt 
Weinheim 

2 Entgeltordnung für die außerschulische Belegung von Schulräumen 

3 Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten der Stadt Weinheim 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt zum 01.09.2021 die Änderung der: 

1. „Allgemeinen Bestimmungen für die Überlassung und Benutzung der Sport-, Gymnastik- 
und Mehrzweckhallen und der offenen Sportstätten zur sportlichen Nutzung sowie für die 
Überlassung von Schulräumen der Stadt Weinheim“ entsprechend Anlage 1 

2. „Entgeltordnung für die außerschulische Belegung von Schulräumen“ entsprechend 
Anlage 2 

3. „Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten der Stadt Weinheim“ entsprechend 
Anlage 3 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
 
 



STADT WEINHEIM
Amt für Bildung und Sport

Allgemeine Bestimmungen für die Überlassung und Benutzung der Sport-,
Gymnastik- und Mehrzweckhallen und der offenen Sportstätten zur sportlichen

Nutzung sowie für die Überlassung von Schulräumen der Stadt Weinheim

§ 1
Allgemeines

(1) Die Stadt Weinheim (nachfolgend Stadt genannt) überlässt auf Antrag unter Be-
achtung dieser Allgemeinen Bestimmungen Mehrzweckhallen sowie offene und
gedeckte Sportstätten (Sportfreianlagen, Gymnastikhallen, Sporthallen - nachfol-
gend Sportstätten genannt) zur sportlichen Nutzung an Vereine, Gesellschaften,
politische Parteien und Privatpersonen (nachfolgend als Nutzer bezeichnet).
Sofern Einzelverträge nicht entgegenstehen, gelten diese Allgemeinen Bestim-
mungen auch für die offenen Sportstätten und Mehrzweckhallen zur sportlichen
Nutzung in den Weinheimer Ortsteilen.

(2) Die Stadt überlässt des Weiteren auf Antrag unter Beachtung dieser Allgemeinen
Bestimmungen sowie des § 51 des Schulgesetzes von Baden-Württemberg Schul-
räume (Klassenzimmer, Sonderräume und dergl.). Die Vergabe der Schulräume
erfolgt in der Regel nur für die Nutzung durch Träger der Jugend- und Erwachse-
nenbildung. Für Einzelveranstaltungen von Vereinen in Schulen können Vergaben
erfolgen, soweit diese einem gemeinnützigen Zweck dienen.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Überlassung von Schulräumen, Mehrzweckhallen und
Sportstätten sowie Schulinventar, insbesondere von bestimmten Räumen oder
Hallen, besteht nicht. Den Wünschen der Nutzer wird nach Möglichkeit Rechnung
getragen.

(4) Vor einer Überlassung von Schulräumen muss laut Schulgesetz die zuständige
Schulleitung gehört werden.

(5) Diese Allgemeinen Bestimmungen gelten nur für zeitlich befristete Überlassungen
von Räumen und nicht für Dauermietverhältnisse mit einem alleinigen Nutzer.

(6) Eine Weiter- oder Untervermietung ist nicht gestattet.

§ 2
Begründung des Vertragsverhältnisses

(1) Die mietweise Überlassung der Räume und Einrichtungen bedarf eines schriftli-
chen Überlassungsvertrages der Stadt. Bestandteile des Vertrages sind diese All-
gemeinen Bestimmungen mit ihren Anlagen.

(2) Anträge auf Überlassung von Schulräumen, Mehrzweckhallen sowie Sportstätten
sind mindestens vier Wochen vor dem gewünschten Überlassungstermin schriftlich
beim Amt für Bildung und Sport oder bei den zuständigen Verwaltungsstellen der
Ortsteile einzureichen.

(3) Anträge von Vereinen oder Organisationen müssen vom Vertretungsberechtigten
des Vereins oder der Organisation gestellt werden.

(4) Das Vertragsverhältnis kommt mit Rückgabe des unterschriebenen Überlassungs-
vertrages zustande.

(5) Terminvormerkungen sind für die Stadt unverbindlich.

Anlage 1
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§ 3

Überlassungszeiten, Beginn der Überlassung

(1) Die Überlassung der Schulräume, Mehrzweckhallen und Sportstätten erfolgt au-
ßerhalb der Ferienzeit in den Nachmittags- und Abendstunden in der Regel bis
22.00 Uhr. Die Überlassung von Schulräumen in den Schulferien ist grundsätzlich
ausgeschlossen. Für die Belegung von Sportstätten wird den Vereinen jährlich ei-
ne detaillierte Ferienregelung über die Öffnungs- bzw. Schließzeiten zugesandt.
Eine Belegung der Sportstätten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie in den
Schulferien bedarf einer gesonderten Genehmigung des Amtes für Bildung und
Sport oder der zuständigen Verwaltungsstellen der Ortsteile.

(2) Der Nutzer kann die beantragten Räumlichkeiten/Flächen ab dem im wirksamen
Vertrag genannten Zeitpunkt nutzen.

§ 4
Periodische Belegungen, Saisonbelegung, Vorrang schulischer Belegungen

(1) Als periodische Belegungen gelten die regelmäßigen, wöchentlichen Belegungen
im Rahmen des Probe-, Übungs- oder Trainingsbetriebes des Nutzers.

(2) Periodische Belegungen für den sportlichen Übungs- oder Trainingsbetrieb des
Nutzers in den Mehrzweckhallen bzw. Sportstätten werden grundsätzlich nur für
den Zeitraum eines ganzen Jahres angenommen. In begründeten Fällen kann eine
periodische Belegung für den Zeitraum einer Sommersaison (01.04.  31.10.) oder
einer Wintersaison (01.11.  31.03.) erfolgen.
Soweit innerhalb der jeweils gebuchten Saison einzelne Termine von dem Nutzer
nicht wahrgenommen werden, besteht die Verpflichtung zur Leistung des gemäß
der Entgeltordnung (s. § 13) festgelegten Entgeltes weiter. Grundsätzlich haben
längerfristige Belegungswünsche bei der Vergabe Vorrang.

(3) Schulische Belegungen haben Vorrang. Müssen aus diesem Grund innerhalb der
periodischen Belegung einzelne Termine durch die Stadt abgesagt werden, be-
steht seitens des Nutzers keine Verpflichtung zur Leistung des gemäß der Entgelt-
ordnung festgelegten Entgeltes. Ersatzansprüche aufgrund der Absage können
gegen die Stadt nicht geltend gemacht werden.

§ 5
Ende der Überlassung

(1) Das Vertragsverhältnis endet durch:
1. Ablauf des im Vertrag genannten Zeitraums bzw. -punktes,
2. Kündigung der periodischen Belegung zum Monatsende mit einer Kündigungs-
    frist von vier Wochen,
3. Rücktritt oder Verzicht gemäß § 7,
4. fristlose Kündigung durch die Stadt aus wichtigem Grund, insbesondere wenn
a) die überlassenen Räume und Flächen für andere, insbesondere schulische oder

in sonstigem öffentlichen Interesse liegenden Zwecke benötigt werden,
b) der Nutzer, dessen Mitglieder, Beauftragte usw. trotz Abmahnung gegen die

Vertragsbestimmungen verstoßen,
c) der Nutzer mit fälligen Forderungen für mehr als einen Abrechnungszeitraum im

Zahlungsrückstand ist,
d) der Nutzer wiederholt gegen Ordnungsvorschriften (z.B. § 10, Haus- oder
    Hallenordnung etc.) zuwiderhandelt,
e) die überlassenen Räume nicht ausgelastet sind.
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(2) Der Nutzer ist im Falle der Kündigung auf Verlangen der Stadt zur sofortigen
Räumung und Herausgabe des Vertragsgegenstandes verpflichtet. Kommt er die-
ser Verpflichtung nicht nach, ist die Stadt berechtigt, die Räumung und Instandset-
zung auf Kosten und Gefahr des Nutzers durchführen zu lassen. Schadensersatz-
ansprüche der Stadt, insbesondere aus Verzug, bleiben unberührt. Der Nutzer
bleibt in solchen Fällen zur Zahlung des Nutzungsentgeltes und der angefallenen
Nebenkosten verpflichtet.

§ 6
Rücktritt vom Vertrag, Verzicht

(1) Die Stadt behält sich vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Nutzung der vor-
gesehenen Schulräume, Mehrzweckhallen bzw. Sportstätten im Falle höherer Ge-
walt, bei öffentlichen Notständen oder aus sonstigen, im öffentlichen Interesse ge-
legenen Gründen am Veranstaltungstag nicht möglich ist. In diesen Fällen können
gegen die Stadt keine Ersatzansprüche geltend gemacht werden.

(2) Der Nutzer kann von der Überlassungsvereinbarung für periodische Belegungen
nur schriftlich und unter Einhaltung einer Frist von einem Monat jeweils zum bean-
tragten Überlassungsbeginn zurücktreten. Bei einmaliger Nutzung muss der Rück-
tritt oder Verzicht spätestens eine Woche vorher schriftlich erklärt werden.

§ 7
Zustand und Nutzung des Vertragsgegenstandes

(1) Der Nutzer ist verpflichtet, den Vertragsgegenstand vor Nutzung oder Inbetrieb-
nahme auf Sicherheit und ordnungsgemäße Beschaffenheit für den vorgesehenen
Verwendungszweck zu prüfen. Der Vertragsgegenstand inklusive Inventar wird in
dem bestehenden, dem Nutzer bekannten Zustand überlassen. Er gilt als ord-
nungsgemäß übergeben, wenn der Veranstalter Mängel nicht unverzüglich bei den
Beauftragten der Stadt (z.B. Hausmeister) geltend macht.

(2) Der Vertragsgegenstand darf vom Nutzer nur zu dem im Überlassungsvertrag ge-
nannten Zweck genutzt werden. Der Nutzer hat sicherzustellen, dass der Raum für
die beabsichtigte Nutzung geeignet ist. Die Stadt Weinheim übernimmt keine Ga-
rantie dafür, dass der Raum für die gewünschte Nutzung geeignet ist.

(3) Inventar (z.B. Sportgeräte etc.) darf nur für den vorgesehenen Zweck genutzt wer-
den. Die Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

(4) Die Lagerung von Gegenständen (Sportgeräte, Musikinstrumente etc.) des Nut-
zers in Räumlichkeiten / auf Flächen des Vertragsgegenstandes bedarf der Zu-
stimmung der Stadt. Die Stadt ist berechtigt, ihre Zustimmung jederzeit zu widerru-
fen. Nach Beendigung der Überlassung oder Widerruf der Zustimmung sind die
Gegenstände unverzüglich aus den Räumlichkeiten / von den Flächen des Ver-
tragsgegenstandes zu entfernen.

§ 8
Übertragung der Schlüsselgewalt

(1) Es steht im Ermessen der Stadt, mit dem Nutzer die Übergabe von Schlüsseln ver-
traglich zu vereinbaren. Ein Anspruch auf Übertragung der Schlüsselgewalt be-
steht ausdrücklich nicht, die Entscheidung trifft die Stadt. Die vertragliche Rege-
lung bedarf der Schriftform.
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(2) Soweit dem Nutzer Schlüssel übergeben werden, ist der Nutzer für den ord-

nungsgemäßen Gebrauch bzw. Verschluss dieser Räume und Einrichtungen ver-
antwortlich.

(3) Für die aus einem eventuellen Verlust des Schlüssels entstehenden Kosten (Aus-
tausch der Schließanlage) haftet der Nutzer. Die Stadt kann die Übertragung der
Schließgewalt vom Abschluss einer Schlüsselversicherung abhängig machen. Nä-
here Einzelheiten werden im schriftlichen Schlüsselübergabevertrag geregelt.

§ 9
Pflichten der Stadt

(1) Die Stadt hat die Sicherheit der Einrichtung, insbesondere die bauliche und brand-
schutztechnische Sicherheit, zu gewährleisten. Hierzu kann sie geeignet erschei-
nende Maßnahmen durchführen.

(2) Die Stadt ist verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Sache dem Nutzer in einem
ordnungsgemäßen Zustand zu übergeben und die vereinbarte Nutzung zuzulas-
sen.

(3) Beleuchtung, Heizung und Lüftung richten sich nach dem jeweiligen Bedürfnis. Ihr
Umfang wird von der Stadt festgelegt. Über das übliche Maß hinausgehender
Energieverbrauch wird separat in Rechnung gestellt.

§ 10
Pflichten des Nutzers

(1) Der Nutzer ist verpflichtet, das gemäß der Entgeltordnung für die Benutzung der
Sportstätten der Stadt Weinheim  bzw. für die außerschuli-
sche Belegung von Schulräumen  vereinbarte Entgelt einschließlich etwaig anfal-
lender Nebenkosten zu entrichten (siehe § 13).

(2) Der Nutzer ist verpflichtet, die Haus- und Hallenordnungen sowie die besonderen
Ordnungsvorschriften zu beachten.

(3) Den Weisungen der Beauftragten der Stadt (z.B. Hausmeister) oder des Schullei-
ters ist Folge zu leisten. Den Beauftragten der Stadt oder dem Schulleiter ist jeder-
zeit unentgeltlich Zutritt zu den genutzten Räumen / Flächen zu gewähren. Der
Schulleiter oder die Beauftragten der Stadt üben in diesen Fällen das Hausrecht
aus.

(4) Festgestellte Mängel oder Schäden sind dem Amt für Bildung und Sport unverzüg-
lich zu melden bzw. im ausgelegten Hallenbuch zu vermerken. Bei größeren Ver-
anstaltungen wird ein schriftliches Abnahmeprotokoll gefertigt, in dem der Zustand
der überlassenen Räume vor und nach einer Veranstaltung festgehalten wird. Die
Entscheidung, ob ein Abnahmeprotokoll erforderlich ist, liegt beim Amt für Bildung
und Sport.

(5) Bei Veranstaltungen mit mehr als 199 Teilnehmern sind die Vorschriften der Ver-
sammlungsstättenverordnung in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten. Der
Nutzer ist verpflichtet, nicht mehr Personen in einen Raum zu lassen, als zulässige
Sitz- bzw. Stehplätze vorhanden sind. Der Nutzer stellt dies gegebenenfalls mit der
Ausgabe von Eintrittskarten sicher. Die Eintrittskarten sind vom Nutzer selbst zu
besorgen.

(6) Die Einrichtung der Räumlichkeiten (z.B. Bestuhlung, Podium etc.) ist Sache des
Nutzers. Sie hat im Einvernehmen mit den zuständigen Stellen (Hausmeister,
Schulleitung, städtisches Hochbauamt, Verwaltungsstellen) unter Beachtung der
durch die Baurechtsbehörde genehmigten Bestuhlungspläne zu erfolgen. Eine von
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den genehmigten Bestuhlungsplänen abweichende, erweiterte Bestuhlung ist
nur mit schriftlicher Genehmigung der Baurechtsbehörde zulässig.

(7) Der Nutzer ist verpflichtet, sich über die Lage der Flucht- und Rettungswege,
Löscheinrichtungen, Notruftelefone etc. zu unterrichten und die freie Zugänglich-
keit der Flucht- und Rettungswege über die gesamte Dauer der Veranstaltung si-
cherzustellen. Notausgangstüren dürfen nicht verschlossen werden. Das Offenhal-
ten von Brand- /Rauchschutztüren mittels Keilen, Drähten etc. ist nicht gestattet.
Der Nutzer ist verpflichtet, dies durch regelmäßige Kontrolle auch während der
Veranstaltung sicherzustellen.

(8) Der Nutzer hat vor der Veranstaltung mit der Feuerwehr der Stadt Weinheim zu
klären, ob eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr einzurichten ist. Ebenso hat
der Nutzer für einen etwaig notwendigen Sanitätsdienst zu sorgen. Bei Veranstal-
tungen, bei denen mehr als 1000 Besucher erwartet werden, muss eine Risiko-
und Gefahrenanalyse bei der Stadt Weinheim, Abteilung Feuerwehr und Katastro-
phenschutz, beantragt werden.

(9) Der Nutzer hat einen ausreichenden Ordnungsdienst für alle Bereiche des Ver-
tragsgegenstandes einzurichten. Dies gilt ausdrücklich auch für die Zugangswege
und die Flächen gemäß § 10 Abs. 7 dieser Allgemeinen Bestimmungen.

(10) Die rechtzeitige Anmeldung von Veranstaltungen bei der GEMA (Gesellschaft für
musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) und die Zah-
lung der fälligen Gebühren obliegen dem Nutzer.

§ 11
Besondere Ordnungsvorschriften

(1) Der Nutzer ist für die Reinhaltung der ihm zur Verfügung gestellten Schulräume,
Mehrzweckhallen sowie Sportstätten und deren Anlagen (sanitäre Anlagen, Park-
plätze etc.) im Rahmen des ordnungsgemäßen Gebrauchs verantwortlich. Die
über das übliche Maß einer Unterhaltsreinigung hinausgehenden Verunreinigun-
gen (z.B. Verschmutzung durch unsachgemäßen Gebrauch, widerrechtliche Ver-
wendung von Ballhaftmitteln etc.) ist vom Nutzer oder auf seine Kosten durch die
Stadt im Weg der Ersatzvornahme zu beseitigen. Die Entscheidung über die Not-
wendigkeit der Durchführung einer Sonderreinigung wird von dem Beauftragten
der Stadt (z.B. Hausmeister) in Abstimmung mit dem Amt für Bildung und Sport
bzw. den Verwaltungsstellen getroffen. Der durch eine besondere Nutzung der
Räume anfallende Müll (z.B. Verpackungen von Verpflegung, Flaschen, Essens-
reste, Dekorationsreste, Kleidungsstücke etc.) muss durch den Nutzer fachgerecht
entsorgt bzw. einem Wertstoffkreislauf (Recycling) zugeführt werden. Die Verwen-
dung von Plastikgeschirr, Papptellern/-bechern etc. in Schulräumen, Mehrzweck-
hallen und gedeckten Sportstätten bedarf der gesonderten Genehmigung der
Stadt.

(2) Das Betreten anderer als der zugewiesenen Räume ist nicht gestattet.
(3) Rauchen innerhalb der Schulgebäude und gedeckten Sportstätten ist generell

nicht gestattet. Bei Veranstaltungen auf Schulgeländen besteht während des
Schulbetriebs ebenfalls Rauchverbot.

(4) Das Abstellen von Fahrzeugen ist nur auf den dafür vorgesehenen Flächen gestat-
tet.

(5) Die Bedienung der Regelungstechnik für Beleuchtungs-, Heizungs-, Lüftungs- und
Duschanlagen ist dem Nutzer grundsätzlich untersagt. Sie ist ausschließlich Sache
der Beauftragten der Stadt. Soweit die Übertragung der Schlüsselgewalt auf den
Nutzer vertraglich vereinbart ist, ist die Aufsichtsperson verpflichtet, eine ord-

Anlage 1 zu Drucksache-Nr. 066/21



__________________________________________________________________________________________
Allgemeine Überlassungs- und Benutzungsbestimmungen für

Sportstätten, Mehrzweckhallen, Schulräume

6
nungsgemäße Benutzung und etwaige Bedienung der technischen Einrich-
tungen sicherzustellen.

(6) Die überlassenen Räume/Flächen dürfen während der Benutzung nur so ge-
schlossen werden, dass im Gefahrenfall der Nutzer / die Besucher die Türen ohne
Hilfsmittel öffnen können.

(7) Die Sportflächen der Turn- und Sporthallen dürfen nur in Turnschuhen mit geeig-
neten Sohlen betreten werden. Gleiches gilt für die Mehrzweckhallen bei Sportbe-
trieb. Besucher, Zuschauer etc. dürfen sich nur in den dafür bestimmten Zuschau-
erbereichen (z.B. Tribüne) aufhalten. Ausnahmeregelungen kann der Beauftragte
der Stadt oder die Schulleitung zulassen, soweit die Flächen vom Nutzer gegen
Verschmutzung und Beschädigung geschützt werden.

(8) Ballspiele, insbesondere Hockey, Fuß- und Handball, sind nur in den dafür geeig-
neten Hallen gestattet. Die Entscheidung trifft die Stadt. Die Verwendung von Ball-
haftmitteln ist nicht gestattet.

(9) Der Vertrieb von Waren jeglicher Art und die Bewirtung innerhalb der Schulräume,
Mehrzweckhallen sowie Sportstätten sind nicht gestattet. Das gleiche gilt für die
Auslieferung angenommener Bestellungen. In Mehrzweckhallen sowie Sportstät-
ten kann die Stadt auf Antrag Ausnahmen zulassen.

(10) Unabhängig der in § 11 Abs. 1-9 genannten Ordnungsvorschriften kann die Stadt
die Überlassung von der Erfüllung weiterer Auflagen oder ihr zur Gewährleistung
der Sicherheit der Besucher bzw. zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung geeignet erscheinenden Maßnahmen abhängig machen.

§ 12
Haftung

(1) Für Personenschäden, welche dem Nutzer, seinen Bediensteten, Mitgliedern
oder Beauftragten oder den Besuchern seiner Veranstaltung entstehen, haftet
die Stadt Weinheim sowie deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Für sonstige Schäden haftet die
Stadt, deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nur bei einer vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung.

(2) Der Nutzer stellt die Stadt Weinheim von etwaigen Haftpflichtansprüchen sei-
ner Bediensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher seiner Veran-
staltung oder sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der
Benutzung der überlassenen Räume, Sportstätten und Geräte und der Zu-
gänge zu den Räumen und den Anlagen stehen.
Der Nutzer verzichtet für den Fall der eigenen Anspruchnahme auf die Gel-
tendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen die Stadt sowie gegen deren
gesetzlichen Vertreter sowie Erfüllungsgehilfen.
Ziffer 2 gilt dann nicht, soweit die Stadt für den Schaden nach Maßgabe der
Ziffer 1 verantwortlich ist.

(3) Von dieser Vereinbarung bleibt die Haftung der Stadt als Grundstücksbesitzer
gemäß § 836 BGB für den sicheren Bauzustand von Gebäuden unberührt.

(4) Der Nutzer haftet für alle Schäden, die der Stadt an den überlassenen Räu-
men, Einrichtungen, Geräten und Zugangswegen durch die Nutzung im Rah-
men dieses Vertrages entstehen, soweit die Schädigung nicht in den Verant-
wortungsbereich der Stadt fällt.

(5) Kosten, die durch das Auslösen der Brandmeldeanlage und/oder der Amok-
Alarmierung entstehen, werden vollständig dem Nutzer in Rechnung gestellt.

(6) Der Nutzer hat bei Vertragsabschluss nachzuweisen, dass eine ausreichende
Haftpflichtversicherung besteht, durch welche auch die Freistellungsansprü-
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che sowie Haftpflichtansprüche der Stadt für Schäden an den gemieteten
Räumen oder Einrichtungen gedeckt werden.

(7) Die Stadt übernimmt keine Haftung für die vom Nutzer, seinen Mitarbeitern,
Mitgliedern, Beauftragten oder von Besuchern seiner Veranstaltungen einge-
brachten Gegenstände, insbesondere Wertsachen, es sei denn, der Stadt fällt
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

§ 13
Erhebung des Entgeltes

(1) Die Entgelte für die Überlassung und Benutzung der Schulräume, Mehrzweckhal-
len sowie Sportstätten werden entsprechend tgeltordnung für die außer-

sung erho-
ben.

(2) Bei periodischer Belegung erfolgt die Rechnungsstellung zu den von der Stadt be-
stimmten Terminen. Für terminliche (einmalige) Belegungen erfolgt die Rech-
nungsstellung nach der Veranstaltung.

(3) Die Stadt behält sich vor, bei bestimmten Veranstaltungen eine Sicherheitsleistung
zu verlangen.

(4) Bei der Berechnung des Entgeltes wird die in der Überlassungsvereinbarung ver-
merkte Benutzungszeit zugrunde gelegt.

§ 14
Erfüllungsort und Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Weinheim, auch für den Fall der Geltendmachung von Ansprüchen im
Wege des Mahnverfahrens.

§ 15
Inkrafttreten

Die Allgemeinen Bestimmungen für die Überlassung und Benutzung der Sport-,
Gymnastik- und Mehrzweckhallen und der offenen Sportstätten zur sportlichen Nut-
zung sowie für die Überlassung von Schulräumen der Stadt Weinheim treten zum
01.09.2021 in Kraft.

Weinheim, den

Stadt Weinheim
Der Oberbürgermeister

Manuel Just
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STADT WEINHEIM
Amt für Bildung und Sport

Entgeltordnung für die außerschulische
Belegung von Schulräumen

vom 01.09.2021

Für die außerschulische Belegung von Schulräumen der Stadt Weinheim werden von
den Nutzern die nachfolgend genannten Entgelte erhoben.
Soweit für sonstige Nutzungen Mietpreislisten in den Einrichtungen vorhanden sind,
gehen diese den Benutzungsentgelten vor.

1. Für die außerschulische Belegung werden folgende Benutzungsentgelte pro
Stunde festgesetzt:

Entgelt
je angefangene Stunde

1.1 Klassenräume bis 70 m2

1.2 Klassenräume über 70 m2

1.3 Werkstätten, naturwissenschaftliche Fachräu-
me, Sprachlabors, Schulküchen und sonstige
Fachräume 15

1.4 Aula, StudiO Werner-Heisenberg-Gymnasium

1.5 Kl. Hörsaal Dietrich-Bonhoeffer-Schule 15
1.6 Gr. Hörsaal Dietrich-Bonhoeffer-Schule
1.7 Musiktheater Dietrich-Bonhoeffer-Schule
1.8 Foyer Zweiburgenschule
1.9 Mehrzweckraum, Musiksaal

Zweiburgenschule
1.10 Schulmensen Dietrich-Bonhoeffer-Schule,

Werner-Heisenberg-Gymnasium,
Zweiburgenschule
(Küchennutzung nicht möglich)

25

2. Sonderregelungen

2.1 In besonders begründeten Einzelfällen (z.B. Ausstellungen, besonders förde-
rungswürdige Nutzungen o.ä.) kann die Stadt von dem zu zahlenden Benut-
zungsentgelt abweichen und dieses gesondert festsetzen oder auf die Erhe-
bung ganz verzichten. Dies gilt nicht für Nutzungen, für die der Nutzer bereits
einen Zuschuss von der Stadt Weinheim erhält.
Ebenso können für die Überlassung von Einrichtungen und Gegenständen
aufgrund von Sondervereinbarungen die Entgelte im Einzelfall festgesetzt
werden.
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2.2 Der Übungsbetrieb von anerkannten Musik- und Gesangsvereinigungen sowie
die Veranstaltungen der Volkshochschule und der Musikschule Badische
Bergstraße sind entsprechend Ziffer 1 zu berechnen. Die Kosten werden, vor-
behaltlich der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel, als Sachleis-
tungszuschüsse verrechnet.

3. Zusatzbestimmungen

3.1 Die Benutzungsentgelte beinhalten die Kosten für Heizung, Strom, Wasser
und Reinigung. Bei Verschmutzungen, die über das übliche Maß einer Unter-
haltsreinigung hinausgehen, werden die tatsächlichen Reinigungskosten in
Rechnung gestellt. Über das übliche Maß hinausgehende Energieverbräuche
werden separat in Rechnung gestellt.

3.2 Erforderliche Hausmeisterdienste außerhalb der regulären Dienstzeiten kön-
nen zusätzlich in Rechnung gestellt werden.

3.3 Die Kosten für das Stimmen von Instrumenten nach Benutzung werden nach
dem tatsächlichen Aufwand in Rechnung gestellt.

3.4 Berechnungsgrundlage für die Benutzungsentgelte ist eine Zeitstunde (60 Mi-
nuten). Angefangene Stunden werden voll in Rechnung gestellt.

4. Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am 01.09.2021 in Kraft. Alle bisherigen Entgeltüber-
sichten für diesen Bereich verlieren damit ihre Gültigkeit.

Weinheim, den

Stadt Weinheim

Der Oberbürgermeister
Manuel Just
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STADT WEINHEIM
Amt für Bildung und Sport

Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten
der Stadt Weinheim und ihrer Stadtteile

01.09.2021

Für die Benutzung der Sportstätten der Stadt Weinheim werden von den nach den
Vereinsförderrichtlinien förderfähigen Vereinen nach Ziffer 4 der Sportförderrichtlinien
die nachfolgend genannten Nutzungspauschalen erhoben. Für evt. kommerzielle
Nutzungen werden Einzelpauschalen festgesetzt.

Die reduzierten Beträge gelten auch für die Nutzung durch die Volkshochschule Ba-
dische Bergstraße e.V. und sonstige Weinheimer Vereine sowie die Freiwillige Feu-
erwehr Weinheim und Weinheimer Rettungsdienste. Die reduzierten Beträge gelten
für in Weinheim ansässige gemeinnützig anerkannte Organisationen/Einrichtungen,
politische Parteien sowie für auswärtige Vereine, die zu Gast in der Jugendherberge
Weinheim sind.

Sportgeräte und sonstige Hilfsmittel werden nicht überlassen. Eine Nutzung dieser
Gegenstände ist nur nach vorheriger Absprache (ggf. gegen Gebühr) möglich.

Soweit für sonstige Nutzungen Mietpreislisten in den Einrichtungen vorhanden sind,
gehen diese der Entgeltordnung vor. Dies gilt auch für gesondert vereinbarte Nut-
zungsverträge für die jeweilige Sportstätte.
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A. Benutzungsentgelte für die Überlassung von Sporthallen/
Mehrzweckhallen für Training und Sportveranstaltungen

Einrichtung Weinheimer
Vereine*

Sonst.
Nutzer/innen**

jeweils inkl. MwSt.
Erwachse-
ne/Std.

Jugend/
Std.

je Std.

Carl-Orff-Schule
Sulzbach

Sporthalle 1,00

D.-Bonhoeffer-Schule Sporthallenviertel
Friedrich-Schule obere Sporthalle

Gymnastikhalle
Gemeindehalle
Lützelsachsen

Sporthalle

Gelberg-Grundschule
Lützelsachsen

Sporthalle

Joh.-Seb.-Bach-
Schule

Sporthalle

Mehrzweckhalle
Hohensachsen

Sporthalle

Keltensteinhalle
Rippenweier

Sporthalle

Grundschule
Rippenweier

Gymnastikhalle

Pestalozzi-Schule obere Sporthalle
untere Sporthalle

Th.-Heuss-Schule
Oberflockenbach

Sporthalle

Waldschule Gymnastikhalle
Werner-Heisenberg-
Gymnasium

Sporthallendrittel

Zweiburgenschule Sporthallendrittel
Umkleiden/
Duschräume

enthalten enthalten enthalten

B. Benutzungsentgelte für die Überlassung von Sportaußenanlagen für
Training und Sportveranstaltungen

Einrichtung Weinheimer Vereine sonstige
Nutzer/innen

je Std., inkl. MwSt
Erwachsene Jugend je Std.

Rasenplatz
Kunstrasenplatz 3,00
Kleinspielfeld
Leichtathletikanlage
Umkleiden/Duschräume
(je Trainingseinheit)

enthalten enthalten
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C. Härtefallregelung

Förderfähigen Vereinen, für die die Erhebung des Nutzungsentgelts eine unbillige
Härte darstellt, kann der Oberbürgermeister auf Antrag die Miete teilweise, maxi-
mal jedoch bis zu 50 % des Gesamtnutzungsentgelts, erlassen.

D. Rechnungsstellung

Die Entgelte für Belegungen durch Weinheimer Sportvereine werden zum 15.12.
jeden Jahres in Rechnung gestellt. Erhält der Verein Zuschüsse nach den Sport-
förderrichtlinien, so kann das Entgelt mit diesen Beträgen verrechnet werden.
Grundlage für die Ermittlung der Benutzungsstunden ist der jeweilige Sportstätten-
Belegungsplan.
Berechnet wird die reine Trainingszeit. Eine Erstattung für ausgefallene Zeiten er-
folgt nicht. Bei Spielen/Veranstaltungen an Wochenenden und Feiertagen wird die
vollständige Belegungszeit (inkl. Auf- / Abbauzeiten und Umkleidezeiten) berech-
net. Für ausgefallene Veranstaltungen wird kein Entgelt erhoben, wenn dies min-
destens drei Werktage im Voraus beim Amt für Bildung und Sport angekündigt
wird.

E. Überlassungsbedingungen

-,
Gymnastik- und Mehrzweckhallen und der offenen Sportstätten zur sportlichen

jeweils gültigen Fassung sind Grundlage für die Überlassung der Sportstätten der
Stadt Weinheim.

F. Ausnahmen

In besonders begründeten Einzelfällen kann der Oberbürgermeister Ausnahmen
von den Vorschriften dieser Entgeltordnung genehmigen.

G. Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am 01.09.2021 in Kraft. Alle bisherigen Entgeltübersich-
ten für diesen Bereich verlieren damit ihre Gültigkeit.

Weinheim, den

Stadt Weinheim
Der Oberbürgermeister

Manuel Just
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